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Teil I 
 

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
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22-0305 
Stellenausschreibung 

 

Standort: Landratsamt Kitzingen 

Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Beschäftigungsart: Teilzeit (50%) – befristet für die Dauer der Elternzeit der derzeitigen 

Stelleninhaberin  

Bewerbungsschluss: 10.05.2026 

Gehalt: Entgeltgruppe S 11b TVöD  

 

Der Landkreis Kitzingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Aufgabenbereich präventiver 

Kinder- und Jugendschutz im Sachgebiet 51 – Jugend und Familie einen Diplom-Sozialpädagogen (FH) 

(m/w/d) bzw. Bachelor of Arts (B.A.) Soziale Arbeit (m/w/d). Es handelt sich um eine befristete 

Teilzeitstelle mit 50 Prozent der regelmäßigen Wochenarbeitszeit. 

 

Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

www.kitzingen.de/stellenausschreibungen. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-Bewerberportal 

https://www.mein-check-in.de/kitzingen bis spätestens 10.05.2026. 

 
  

http://www.kitzingen.de/stellenausschreibungen
https://www.mein-check-in.de/kitzingen
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Teil II 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im 
Schwarzacher Becken 
                  
 

In ihrer Sitzung am 18.03.2026 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur 
Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken die 6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
beschlossen. 
Nach Art. 48 Abs. 3 KommZG wird nachfolgend die Änderungssatzung amtlich gemacht:  
 
 

6. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
 
Aufgrund des Art. 44 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) vom 20. Juni 
1994 (GVBl. S. 555), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl S. 637) erlässt der 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken folgende  
 

S a t z u n g: 
 

§ 1 
 
Die Verbandssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung im Schwarzacher Becken vom  
15. Januar 2004 (Amtsblatt für den Landkreis Kitzingen Jahrgang XXXIII/6 vom 02.02.2004, S. 55), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 25.02.2021 (Amtsblatt für den Landkreis Kitzingen Jahrgang L/18 
vom 22.03.2021, S. 118) wird wie folgt geändert: 
 
§ 22 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Die Zahl der Einwohnergleichwerte ergibt sich aus den Berechnungen des Ingenieurbüros TIG 
Ingenieure GmbH & Co. KG vom 05.02.2026 und wird wie folgt festgesetzt: 
 
Markt Schwarzach a. Main  5.861 EW 
Markt Kleinlangheim  1.124 EW 
Gemeinde Sommerach  5.051 EW 
Markt Wiesentheid        674 EW 
Markt Rüdenhausen  1.540 EW 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
Schwarzach a. Main, 19.03.2026 
 
Volker Schmitt  
1. Vorsitzender 
 


